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om islhe H a » s « m ,
in Wermamen/zu Wungarn/ 

Uüheim / Dalmatien/ Kroatien/ und Dclavonien rc.re. 
' M nig in; Grtz-Nertzogin zu Westerreich/ Mertzogin zu 
Burgund/ Ober.und Nider.Schlesien/ zu Braband/zu 
Mayland/ zu Steyer/ zu Kärnten / zu Lrain / zu Nau
rus,zu Parm a, und I-'iscenrs, zu Limburg/zu Luzenburg/
zu Geldern/zu Würtemberg; Marggräffin des H. Röm. 
Reichs zu Mähren/zu Burgau/ zu Ober.und Mder. 
Laußnitz; Fürstinzu Schwaben/ und Siebenbürgen; 
Gefürstete Gräffin zu Habspurg/ zu Flandern/ zu Tyrol/ 
zuPfvrt/zuKyburg/zuGörtz/zuOraelilcchundzu Lrrois; 
Laud-Gräffin in Elsas/ Gräffin zu Äamur; Frau aufder 
Windischen March / zu Pottenau/ zu iZ a lia r, und zu 
Mcchcln; Hcrtzogln zu Lothringen/und Daar; Grop.
HertzoglnzuTolcaiia/ rc. re.

Entbieten allen undjeden Znwohnem und Untetthanen /  IvaS 
W ürden/Standes/ A m ts / oder Weesens die In Unserm gesamten 
Crb>Kdnigrcichen/ und Landen seynd/ Unsere Kayserl. Königl. auch 
Erz-Herzogliche Gnad/ und alleS Gutes: Und wird euch nochgu» 
termassen zuruck-erinnerlich beywohnen/ was Massen W ir allbereitS 
durch Unser zur publicsrion gebrachtes ksrenr -le 6»ro Wien 
den zwölften Monats-Tag janusi-ü des gegenwärtigen 1754'" 
Jahrs öffentlich kund gethan/ welchergestaltm mittels einer zwi
lchen Uns/ und des CKurfürsten zu Bayern Liebden den Li""^cprLM- 
dr« jüngst verwichenen i7 ;z " "  Jahrs getroffenen nachbahrstchen
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Einverstänhnüß in Münz-Sachen/ und bald hinnach erfolgten 
Zürstl. Salzburgischen Beytrits-Erklärung/ Lhurfürstl. Baye
risch-und fürstlich-Salzburgischer Seiten provilond (und bis 
man mittels allgemeinen Reichs - Schluß zu einen durchgehends 
thunlich-und möglichen /  mithin auch in k>raxi realiter besolglichen 
allgemeinen Reichs-Minz-Fuß gelangen möge) Unserem dermahli- 
gen Münz-Fuß vollkomen beygetretten worden seye/ auch würk- 
lichen sowohl zu München/ als zu Salzburg in Gold/ dann auch 
jn Silber von dem 8pecie8.Thaller an bis zu dem von denen alten 
wohl und kennbahr unterschiedenen/und ronlirten Groschen oder drey 
Kreutzer Stücken mclulivL auf Unserer Münzen ganz gleichen Fuß 
die Ausmünzung allbereits damals den Anfang genohmen hätte/ 
und beeder Orten alle Anstalten eyfrigstvorgekehret wurden/ womit 
ohngesaumt mit der Lonvermons-mäßigen Oevalvirung/ mithin 
vollkommener Konventions-Vollziehung/ in dem Bayerischen 
Lreyßwürklich fürgegangen werden könne;und Wirderowcgen mit
tels eben obbesagten latent von 12^ Zanuarii gegenwärtigen Jahrs, 
vntereinstens befohlen und verordnet haben/ das nicht allein die 
also c^vnventionS-mäßig geprägt-werdende Lhurfürstlich-Baye
rische/ und Fürstlich-Salzburgische neue goldene/ und silberne 
Münzen /  bis zu deren neuen von dem alten wohl äjttinAmrte Gro
schen inclniivd, den mit Unseren eigenen ganz gleichen - sonderen auch 
derenselben ältere goldene Münz-8orten /  wie auch die Lhur-Pfäl- 
zische/ und Herzoglich - Würtenbergische nach dem aufrechten 
Reichs-Gold-Gulden geprägte Gold-Münzen und die alte S alz
burger Siebenzehner/ denconvenirtm-Unseren Münzen prooor- 
rionirlichen Lour8 in gesamten Unseren Erb-Königreichen und Lan
den/ sowohl in Handel und Wandel inter privatos. als auch bey 
allen Unseren und übrigen publi^uen Lallen ohnweigerlich haben/, 
und gemessen sollen.

! Gleichwie W ir dann andurch keinen Zweifel zu tragen an 
Tag gcleget/ daß nicht allein von beständiger Unseren Fuß glei
chen Ausmünzung in denen Lhur-Bayrischen - und Fürstlich-Salz- 
burgischen Münz-Aemteren ohne allenfalls mit Uns vorläufig ge- 
pflogmer Einverständnüß keinerdings abgegangen werde/ also ha -- 
den w ir hingegen /  um wie den gänzlichen übrigen In h a lt /  also auch 
jenen deS änderten Theils des X U i"" donvencjons-/Vrticulj Un
ters OrtS vollziehen zu können /  die hierzu in besagten ^rtieu lo  
bestirnte Zeit der in denen Lhur - Bayerischen Landen beschehenden 
und beobachtet werdenden LvuvemionS-mäßigen vevalvlrung zu
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erwarten gehabt. Nachdeme aber nunmehro beeden O rts die nach» 
bahrliche Eröfnung an Uns beschehen/ was Massen nicht allein in 
dmen Lhurfürstl. Bayerischen/ und Fürstl. Salzburgischen 
Landen/ sondern auch Überhaupts durch gemeinsame vireäöorial- 
Schreiben in dem Bayerischen Lrayß die (^onventions-mäßige 
vevalvirung dahin /  und zu dem Ende kund gemacht worden seye/ 
daß Li»"nächst künftigen Monats )unii die clevalvirte Münzen 
keinerdings in höheren/noch anderen-als dem clevalvirten Preyß 
verausgabet/noch angenehmen werden sollen/untereinstenS auch von 
besagter Oeva1varjons-Hbeita sowohl/ als von denen dißfälligen 
Lhurfürstl. Bayerischen und Fürstl. Salzburgischen Münz
patenten einige Abdrücke Unserem Kayserl König! Münz-und Berg- 
Weesens-OireäHonssHosi^olle^io zur Wissenschaft communici- 
ret worden; Also erübriget Uns kein Zweifel/ daß auch mit ersten 
Tag des nächstckommenden Monat ^unü besagte Oevalvirung in 
denen Khur-Bayerischen/ und Fürstlich-Salzburgischen Landen/ 
wie auch gesamten Bayerischen Lreyß werkrhätig/und dergestaiten 
beobachttt werde/das von i«n jnnü an keine Münz-Gattungen höher/ 
noch anderst /  als in dem Konvent,ons s mäßigen pubiicirt-äe^aivi'r- 
tm  Werth allda verausgabet /  noch angenohttlen werden.

In  welcher ohngezweyfelten Zuversicht W ir dann auch nicht 
anstehen /  hiermit zu befehlen /  und zu verodnen:

E ts te n s : daß L prima nächst eintrettenden Monats juniL 
des gegenwärtigen Jahrs vier Monat hindurch nemlich bis uicims 
Leptembri.«;, die ältere Lhurfürstlich-Bayerische halbe Gulden /  oder 
sogenante 27^ zu sechs und zwanzig Kreutzer das Stuck /  dann 
die jüngere derley von des Aurfürstcns zu Bayern Liebden bis in 
verwichenem 175)^» Jahr ausgemünzte derley halbe Gulden/ oder 
sogenante 28»"zu sieben und zwanzig Kreutzer das S tuck/ und die 
Lhur-Bayerische Zwölfer zu zehen Kreutzer das Stuck dergestalten 
(ausserUnseren Königlich-Hungarischen) in gesamt übrigen Unseren 
Erb-Königreichen und Landen den C)oui-8 haben sollen/und mögen/ 
das solche besagte vier Monat hindurch ( jedoch anderst nicht/ als in 
Vbbesagten äevalvirten Werth und Preyß/ auch länger nicht/ als 
bis ultima 8eptembri8 dieses Jahrs ) von jedermann ohnweigerltch 
in Handel undWandelin Zahlungen anzunehmen seynb/undverauS^ 
Abetzwerden mögen/bey Unseren/und übrigen Publikum Lallen aber
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in besagtsäe valvirten W erth/ und P  reyß zwar ebmfalls K prima )un ü 
bis ultima Septembrib des gegenwärtigen Jahrs angenohmen/ je
doch keines Weegs sodann von solchen wiederum verausgabet/ son
dern in dem rühmlichen cievalvirten Werth zu Unseren Kayserlich- 
Königlichen Münz-Aemteren zur Ummünzung verabgabet werden 
sollen/bey welchen zur ebenfäliger Ummünzunggedachte vier Monat 
hindurch besagte Münz Sorten in dem clevalvirren W erth/ gegen 
darfür empfangmden Vergütung per relpsÄivL 27. 26. und io . 
Kreutzer das S tuck/ von jedermann umso mehr eingelieferet werden 
mögen/ alSWirUnsinoft-bemelter Konvention anheischiggemacht 
haben /  sogleich nach der in denen Lhur-Bayerischen Landen besehe- 
hener /  und beobachtet werdender vevalvirung besagten alten Halden 
Gulden /  und Zwölfer den also cievalvirten (^our8proviiorid vier M o
nat hindurch (ausser denen Könial.-ungarischen) in all übrigen Un- 

" seren Erb-Königreichen/ und Landen zu gestatten/ und was wäh
rend - besagten Termin in solche herein käme /  diese vier Monat hindurch 
Unseres O rts  in obbedachtem öcvalv rten Werth zu dem Ende ein- 
wechslcn/ und ummünzen zu lassen /  damitAnfangs die Beyfchaßung 
eines erforderlichen SnrroM i in denen §hur - Bayerischen/undFürst- 
lich-Salzburgischen Landen erleichteret/ und beschleuniget werde.

Anderten- aber/ und hingegen befehlen W ir /  daß nach 
Verlauf des Monats 8eptemkri8 gegenwärtigen Jahrs /  mithin mit 
prima künftigen Monats OÄobri8 besagte drey Ahur-Bayerische ä lte , 
MünzrGattungen wiederum/ wie vorhin/ schärfest verrussen /  auch 
hereinzuführen /  in Zahlungen anzunehmen/ und zuverausgaben ver
holten seyn /  und verbleibeniolle; Wie W ir dann

Dritten- Hierinfalls nur proviloriL die dißjährige vier Mo
nat Irm ii, ju lii, ^uxu tti. und 8eptembri8 hindurch von Unseren dis- 
fälligen vorhinnigen VerbottS Patenten auS obbefagtem motivoöil^ 
penüren/übrigens aber Unserer glorreichesten Vorfahrern/ wie auch -  
Unserem^nni81746.1751-175). und gegenwärtigen 1754^° Jahr 
publicirte M ünz-LäiÄL. Patenten/ und Oeneralia insgesamt/ be
sonders auch jenes von l2^ janua rü  des gegenwärtigen 1754b'" 
Jahrs neuerdings hiermit bestettigen/ erneueren/ und ohnverbrüchig 
gehalten und befolget wissen wollen.
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Dieses alles meinen und gebieten W ir ernstlich /  wornach sich 
dann ein jeder wie zu richten /  also für Schaden zu hüten wissen wird. 
Geben in Unserer S tadt Wien den i8 "" Monats-Tag klaji im Sie« 
benzehen hundert V ier und Fünfzigsten Unserer Reiche im Vier- 
zchenden Jahre.
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